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Verfahren nach Einspruch.
§411

(1) Bei rechtzeitigem Einspruch wird zur Hauptver
handlung geschritten, sofern nicht bis zu ihrem Beginne 
die Staatsanwaltschaft die Klage fallen läßt oder der 
Einspruch zurückgenommen wird.

(2) Der Angeklagte kann sich in der Hauptverhandlung 
durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Ver
teidiger vertreten lassen.

(3) Bei der Urteilsfällung ist das Gericht an den in dem 
Strafbefehl enthaltenen Ausspruch nicht gebunden.

Ausbleiben des Angeklagten.
§412

(1) Bleibt der Angeklagte ohne genügende Entschuldi
gung in der Hauptverhandlung aus, und wird er auch 
nicht durch einen Verteidiger vertreten, so wird der Ein
spruch ohne Beweisaufnahme durch Urteil verworfen.

(2) Ein Angeklagter, welchem gegen den Ablauf der 
Einspruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gewährt worden war, kann sie nicht mehr gegen das 
Urteil beanspruchen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafver

fügung

Voraussetzungen und Inhalt der Strafverfügung.
§413

(1) Wo nach den Bestimmungen der Landesgesetze die 
Polizeibehörden befugt sind, eine in den Strafgesetzen 
angedrohte Strafe durch Verfügung festzusetzen, erstreckt 
sich diese Befugnis nur auf Übertretungen.

(2) Auch kann die Polizeibehörde keine andere Strafe 
als Haft bis zu vierzehn Tagen oder Geldstrafe und die
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